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Prälat Adolf Franz.
Ein Lebensbild, von Dr. J. Iungnitz.

(FOVtlehUUg-)

Im Jahre 1893 verzichtete Franz auf sein Kano-
nikat, um zurückgezogen vom öffentlichen Leben der
Wissenschaft zu leben. Leo X11I. verlieh ihm damals
die Würde eines Apostolischen Protonotars. Nach vor-
übergehende1n Aufenthalt in Hermsdorf bei Walden-
burg i. Schl. richtete er sich 1894 eine Villa bei
Gmunden am Traunsee ein, die er, mit Ausnahme
der Jahre 1899 bis 1901, in denen er in Frank-
furt a. M. lebte, bis 1904 bewohnte; dann verlegte er
seinen Wohnsitz nach München und 1910 nach Baden-
Baden. Überall war er anheimelnd schön eingerichtet;
sein Haus stand seinen vielen Freunden und Bekannten
offen, und er übte an ihnen vornehme Gastfreund-
schaft; junge aufstrebende Talente fanden hier einen
fördernden Mäzen. Er selbst führte in seinem Heim
ein einfaches Gelehrtenleben; er fühlte sich am wohlst-en
in seiner großen Bibliothek, die er mit den kostbarsten
Werken der kirchlichen und Profa«nliteratur ausgestattet
hatte. Nach seinem Tode wurde sie amtlich auf
70000 Mark geschätzt. Über zwei Jahrzehnte war sie
der Schauplatz einer überrasche.nd reichen literarischen
Tätigkeit. Alle günstigen Bedingungen dafür trafen bei
ihm zusamme·n. Er konnte, unbehell-igt durch Berufs-
pflichten, ausschließli.ch der Wisse·nschaft sich widmen.
Mit seinen großen Fähigkeiten und Kenntnissen ver-
band sich ein unermüdlicher Schaffensdrang. Seine
reichen Mittel gestatteten ihm, sich die kostbarsten Hilfs-
mittel zu verschaffen, weite und zahlreiche Reisen zu
unternehmen, um. in Bibliotheken und Archiven an Ort
nnd Stelle aus den Quellen zu fchöpfen. Anlage und
Neigung führten ihn zu gründlichen historischen For-
schungen, und diese bewegten sich vorzugsweise auf dem
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wenig bebauten liturgischen Gebiete. Hier hat er Re-
sultate erzielt, die kaum überholt werden können und
die von allen Seiten rückhsaltlose Anerkennung ge-
funden haben. Gerade um der Verdienste willen, die
er sich um die liturgische Wisse-nschaft erworben, er-
nannte ihn die theolog-ische Fakultät der Universität
München 1907 zu ihrem Honorarprofessor.

Neben. den Büchern, die er herausgab, schrieb er
viele Beiträge für verfch«iedene Zeitschriften, Früchte
seiner liturgischen Studien, meist· aber Artikel geschicht-
lichen, poli.tischen und sozialen Inhalts. Oft knüpfte
er an literarische Neuerscheinungen an und, indem er
Ergänzungen beibrachte und neue Gesichtspunkte er-
öffnete, wuchsen seine Besprechungen gewöhnlich zu
wertvollen Abhandlungen aus. Rezensionen von ihm
finden sich besonders in der Lite.rarischen Rundschau
und in der Theologischen Revue. Abhandlungen ver-
öffentlichte er in der Tübinger Th-eologischen Quartals-
schrift, in den Historisch-politischen Blättern, im Katholik
und in der Passauer Th-eologisch-praktischen Monats-
schrist; er war auch Mitarbeiter an dem von Buch-
berger herausgegebenen Kirchli.chen Handlexikon und
dem Lexikon der Pädagogik von Roloff. Mehrere
dieser kleinen Arbeiten verdienen eine ehrende Er-
wäh·nung.

In den Historisch-politischen Blättern (Band 120
S. 732) bietet er aus den von Reusch herausgegebenen
Brie-sen an Bunsen bemerkenswerte Züge ,,zur Charak-
teristik des Erzbischofs Grafen Spiegel von Köln«. �
Unter dem Titel »Aus der schlesischcn Kirchengeschichte«
(Bd. 122 S. 800, Bd. 131 S. 207, Bd. 151 S. 363,
Bd. 1.54 S. 865) hat er die vom Verfasser dieser Bio-
graphie herausgegebenen Visitationsberichte der Diözese
Breslan und seine Monographien über Bischof Gerst-
mann, Kanonikus Sauer und die Breslauer Weih-
b«i.schöfe besprochen. �-� Den ,,-deutschen Privatbriefen
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des Mittelalters«, die Steinh-ausen 1899 herausgab-,
entnimmt Franz höchst interessante Mitteilungen ,,zur
deutschen Kulturgeschichte-« (Bd.123 S. 570). � In
dem Artikel »Der Entscheidungskampf zwischen Oster-
reich und Preußen 1866« (Bd.121 S. 417) übt er
scharfe Kritik an dem Werke Friedjungs: ,,Der Kampf
um die Vorherrschaft in Deutschland 1859 bis 1866«.
Den ,,deutsch-nationalen« Verfasser rechnet er --zu der
stark besetzten Klasse von Historikern, deren Urteil durch
die faszinierende Gewalt der Erfolge benommen und
getrübt ist«. � Zu einem ähnlichen scharfen Urteile
veranlaßt ihn ,,Ottokar Lorenz� Buch über Kaiser
Wilhelm und die Begründung des Reichs 1866 bis
1871« (Bd. 131 S. 141). Er anerkennt das Neue und
Jnteressante in dem Buche, erklärt aber den Ver-
fasser mit seinem Urteil über Katholizis1nus und öster-
reichische und bayerische Politik als unter »dem Banne
seiner politischen und persönlichen Vorurteile« stehend.
-� In dem Artikel über »die Cillier Gymnasialfrage
mit Zubeh-ör« (Bd. 115 S. 459) entrollt er ein Bild
des Nationalitätenkampfes in Osterreich; im vor-
lie·genden Falle handelt es sich um einen Akt der Ver-
gewaltigung der Slowenen durch die Deutsch-Natio-
nalen. �� Erfreulicher ist ein anderes Bild aus Oster-
reich, in welche1n er »die. literarischen Leistungen der
Eh-orherrenstifte Osterreichs seit 300 Jahren« zeichnet
(Bd. 135 S. 885). Er zeigt, daß alle noch bestehenden
Chorherrenstifte Osterreichs, St. F-loriau, Reichersberg,
Klosterneuburg, F;)erzoge«nburg, Neustift, Vorau und
St. Kasimir bei Krakau, ,,ein seh-r a�chtungswertes
Kontiugent in die Reihen der gelehrten Ordensmänner
stellen«, daß aber insbesondere St. Florian eine über-
raschende Anzahl hervorragender Gelehrter hervor-
gebracht hat. � Mit den Klöstern als Stätten der
Wissenschaft beschäftigte er sich auch im Artikel über
»die Klosterbibliotheken vonFulda und Lorsch«(Bd. 130
S. 134), in welchem er im Anschluß an Veröffe:nt-
licl)ungen des Mainzer Bistumsarchivars Dr. Falk
über den Verbleib der Reste dieser einst so berühmten
Bibliotheken berichtet. � Seine Studien führten ihn
wiederholt nach St. Gallen, und der ertragreiche, ihm
liebgewordene Aufenthalt daselbst veranlaßte ihn, sich
in die Geschichte des Stifts, der Kirche und der Biblio-
thek zu versenken. Das Resultat war der ansprechende
Artikel »Aus St. Gallen« (Bd. 119 S. 124). �- In
einem der vorhergehenden Jahrgänge (Bd. 117 S. 253)
veröffentlichte er »ein französisches Urteil über die
kirchlichen Zustände in Frankreich«, auf Grund einer
Schrift des Bischofs Jsoard von Annecy, der »dem
Pariser und dem französischen Klerus überhaupt un-
st«atth-afte Akkomodation an die Welt und deren Grund-
sätze in der Verwaltung des geistlichen Amtes« zum

Vorwurf machte. ,,Jmmer und überall, im öffent-
lichen Gottesd-ienste, in Predigt und Unterricht, im
Beichtstuhle, gelte, wie Bischof Jsoard behauptete, in
Frankreich, besonders in Paris, der Grundsatz, möglichst;
wenig zu verlangen, alle Pflichten tunlichst; zu er-
leichtern, sich, soweit es immer gehst, den Wünsch.en der
Gläub«igen und der Welt anzupassen·« � Frankreich
und Osterreich zugleich berührt der Artikel »Der Herzog
von Reichstadt« (Bd. 131 S. 774), eine gut o«rientierende
Besprechung des auf urkundlichem Material aufge-
bauten gleichnamigen Buches, das manchen her-
geb"rachten Legenden ein Ende bereitet hat. �� Auch
über die ihm so geläufigen sozialpolitischen Tagesfragen
brachten die Historisch-politischen Blätter aus seiner
Feder zwei Artikel: »Die Überwindung der Sozial-
demokratie durch das ,Volk«« und »Die preußischen
Konservativen und die protestantifchen Christlich--Sozi-
alen« (Bd. 116 S. 662 u. 899). Er erörtert den
damals ergangenen Königsberger Aufruf des Kaisers
an das Volk zum Schutze von Religion, Sitte und
Ordnung und die daran sich anschließenden verfehlten
und erfolglosen Regierungsmaßnahmen und kommt zu
dem Resultate, daß »die Fehler der Gesetzgebung, der
Verwaltung und der Gesellschaft« vorzugsweise zum
Wachstum der Sozialdemokratie beigetragen haben,
und daß jener kaiserliche Aufruf ,,nicht im Sinne einer
Machtprobe des »Volkes« gegen die Sozialdemokratie,
sondern im Sinne der moralischen Be.siegung derselben
durch das ,,Volk« zu verstehen sei. Für diesen Sieg
müssen Gessetzgebung, Verwaltung und ,,Volk«, d. i.
die nichtsozialdemokratischen, die besitzenden Klassen, die
,,vornehme« Welt und der Mittelstand mit allen
Kräften arbeiten. Bis zur Erreichung dieses Zieles
ist noch ein weiter Weg; aber es ist Pflicht, es zu
erstreben, in christlicher Gesinnung und Selbstver-
leugnung an der Versöhnung der sozialen Gegensätze
mitzuarbeiten. Versöhnung aber wird nicht erreicht
durch ,,Blut und Eisen«, sondern durch christliche Liebe
und Opfer.s« � Der andere Artikel beschäftigt sich mit
der Fehde, die 1895 zwischen den Konservativen
und den christlich-sozialen Pastoren, den literarischen
Führern und Agitatoren der protestantifchen christlich-
sozialen Partei, entbrannt war. Der Fe.h-debrief der
Konservativen in der »Eonservative.n Corresponde-nz«
erhebt die schwersten Vorwürfe und Anklagen: Auf-
spüren und Verallgemeinern von sozialen Miß.stände.n,
Darstellung derselben in möglichst schwarzen Farben,
Umschmeicheln der Arbeiter, Erre.gung von Haß. gegen
die Besitzenden und herrschenden Klassen, Agi.tation für
ein einseitiges Koalitionsrecht der Arbeiter, um durch
die Massen politische Macht zu gewinnen. Mit scharfer
Kritik und der ihm eigenen Sachkenntnis beleuchtet
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Franz die Fehde. �� Bewegten sich diese Erörterungen
mehr auf proteskantischem Gebiete, so brach -er in
dem Artikel »Die katholische Caritas und Professor
Dr. SchcL. in Wükzbu:g-- (Vd.119 S. 706) für die
katholische Lie"bestäti.gkeit eine Lanze. Schell hatte in
seiner Schrift »Der Kath«olizismus als Prinzip des
Fortschritts« -die heutigen Zustände und Richtunge.n
in der katholischen Kirche Deutschlands einer scharfen
Kritik unterzogen und besonders gegen die Übung der
katholische«n Caritas viele Vorwürfe erhoben. Die Er-
scheinungen, welche er beklagte, leitete er aus einer in
katholischen Kreisen ver1neintlich herrschenden falschen,
dualistiscl) pessimistischen Auffassung her, in welcher der
Gegensatz zwischcn dem Weltlichen und Geistlichen zu
schroff betont und die natürlichen Dinge, die natür-
lichen Güter, materielle wie geistige, nicht nach ihrem
wahren Werte und nach ihrer Bedeutung für das
geistige Leben und für die Kulturentwicklung gewürdigt
werden. Man lege angeblich einseitig Gewicht auf Geist-
liches und vernachlässige das Weltliche. Franz hat
die erhobenen Vorwürfe schlagfertig und überzeugend
widerlegt. Er schloß: ,,Ich wünsche, daß meine Be-
merkungen mit derselben freundlichen Gesinnung auf-
genommen werden, in welcher sie niedergeschrieben
wurden. Niedergeschrieben wurden sie aber, um die
Katholiken deutscher Zunge gegen eine Kritik zu ver-
teidigen, die unberechtigt und unverdient ist, und um
so schme·rzlicher empfunden wurde, je r1"ihsmenswerter
die Leistungen der kath-olischen Caritas unter den
deutschen Kath-oliken sind, und um einen verdienstvollen
katholischen Gelehrten zu veranlassen, auch in diesem
Punkte seine Voraussetzunge.n und Schl1"isse zu prüfen
und seine einem bedenklichen Pessimismus zuneigenden
Anschauunsgen zu kosrrigieren.« �� Franz hat dann noch
in den Historisch-politischen Blättern (Bd. 141 S. 84)
eine Abhandlung über »die Leistungen und die Auf-
gaben der liturgischen Forschung in Deutschland« ver-
öfsentlicht, in welcher er als Fachmann auf seinem
ureigensten Gebiet sich bewegt. Er geht von dem Vor-
wurf der Rückständi«gkeit in der liturgischen Forschung
aus, den Dom Cabrol, der hervorragendste französische
Vertreter der wissenschaftlichen Liturgik gegen die
deutschen Theologen erhoben hatte, und zeichnet in
großen Zügen den Gang der liturgischen Studien in
Deutschland von Karl dem Großen bis zur Gegenwart.
Abgesehen von der im großen Stile von Dreves und
Blume gepflegten ki«rchlichen Hymnologie gibt er zu,
daß Deutschland in der Publikation sonstiger liturgischer
Quellen hinter Frankreich, England und Italien zurück-
stehst. Er weist dann auf die reichen Schätze litur-
gischer Handschriften in den deutschen Bibliotheken hin,
durch deren Veröffentlichung Deutschland den andern

Ländern ebenbürtig werden würde, und deutet die
Wege an, die zu einer Publikation von Monumente«
Germaniae liturgiea führen könnten.

Eine Abhandlung liturgiegeschichtlichen Inhalts
veröffentlichte er auch in der Passauer Theologisch-
prak«tischen Monatsschrift (1899 S. 75, 180 us 285)
unter dem Titel: ,,Zur Geschichte der gedruckten
Passauer Ritualien.« In der Passaue-r Diözese waren
im Mittelalter verschiedene hand«schriftliche Ritualien
im Gebrauch, die nicht selten Stücke bedenklichen
Inhalts hatten. Dies erklärt den Wunsch näch einem
bischöfli.ch approbierten Handbuche für die Spendung
der Sakramente und Sakrame«ntalien. Das erste voll-
ständige Passauer Ritual erschien 1490 gedruckt. Franz
charakterisiert dieses sowie alle folgenden Passauer
Ritualien b-is zum letzten, das 1893 erschien"und an
,,Vollständigkeit und Genauigkeit kaum etwas zu
wünschen übrig läß.t«.

-Im ,,Katholik« (1898 I, S. 1��25) widmete Franz
eine Studie zwei mittelalterlichen schle«sischen Th-eologen
und entriß sie unverdienteszr Vergessenheit. Matthias
von Liesgnitz bezog die Prager Universität um das Jahr
1371, promovierte und dozierte in der Artisten- und
dann in der th-eologischen Fakultät. Neben seinen theo-
logischen Vorlesungen widmete er sich mit Vorliebe
dem Predigtamte. Als er die thseologisch"e Doktion be-
gann, waren die nationalen Gege.nsätze zwischcn den
Deutschen und Czechen schon ziemli«ch sch-arf entwickelt.
Auf allen Gebieten, n«amentlich in Predigt und Seel-
sorge, sn«chten die Czechen mit raschem Erfolge den
Deutschen das bisherige 1"Ibergewicht zu nehmen. Dieser
l·lbelstand, der zum größten Schaden des religiösen
Lebens der zahlreichen deutschen Scholaren ausschlagen
mußte, empfand der Magister Matthias von Lie-gnitz"
tief und suchte demselben nach Kräften abzuh«e-lfen. Er
pre-di»gte dahier an den Sonntagen in deutscher Sprache
über die "Sonntagsepisteln. Später gab er diese
Predigten in lateinischer Sprache unter dem Titel:
,,Postj11a super episto1as dominica1es« heraus. Die
Predigten verraten eine nicht geringe Belesenh«eit und
eine große Geschicklichkeit in der praktischen Anwendung
des Schr·ifttextes. Neben der P0stilla schrieb Magister
Matthias eine Abh-andlung über das Handeln im irrigen
Gewissen, in der die Grundsätze -des hsl. Thomas von
Aquin befolgt werden. Außerdem wird ihm ein
Werkchen zugeschrieb«en, das den Titel ,,Quaestiones"
führt und eine Sammlung von Fragen und Antworten
aus allen Gebieten der Theologie ist. Prager Scho-
laren scheinen aus den Vorlesungen und Disputationen
des Magiste«rs Matthias diese Sammlung zusammen-
gestellt zu haben. Am interessantest,en sind die Quästi-
onen, wenn sie .Volkssitten und Vollsabexgla»uben oder
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kirchliche Gebräuche berühren. Über die weiteren Schick-
sale des Magisters Matthias ist nichts bekannt; unter
den Leh·rern, die nach der Katastrophe 1409 von Prag
an andere Unive-rsitäten gingen, wird er nicht erwähnt.
Sein Landsmann Nikolaus Stör aber gelangte in
Leipzig zu Ehren. �� Dieser stammte aus Schweidnitz
und kam um das Jahr 1387 nach Prag; 1399 fungierte
er als Dekan der Artistenfakultät. An den Streitig-
keiten mit F;)us war er unmittelbar be.teiligt und ge-
hörte zu den Professoren, welche die Rechte der drei
Nationen, der polnischen, bayerischen und sächsischen,
gegen den czechischen Versuch der Majvrisierung ver-
teidigten. Der Entscheid des Königs Wenzel, durch
welchen den Ezechen drei Stimmen im Rate der Uni-
versität und der Fakultäte«n zugewiesen wurden, während
die andern drei Nationen, die allerdings tatsächlich die
einzige deutsche Nation repräsentierten, sich mit einer
begnügen sollten, veranlaßte die Professoren und Scho-
laren der drei Nationen auszuwandern. Magister Niko-
laus Stör zog nach Leipzig an die neuge-gründete Uni-
versität; mit ihm ging sein Landsmann Johann von
Münsterberg, der 1409 zum ersten Rektor der neuen
Universität gewählt wurde. Nikolaus Stör gehörte zu
den 46 Magistern, welche bei der Begründung -der
Leipziger Universität von den Landgrafen Friedrich
und Wilhelm von Thüringen und Markgrafen von
Meißen aufgenomm.en wurden. Er lehrte anfangs in
der Artistenfakultät, trat aber bald in die theologische
über, der er bis zu seinem Tode 1424 angehörte. Nach
dem Zeugnisse des Konrad Wimpina war er eine
Leuchte und Zierde der Leipziger Universität, und seine
Schristen waren noch im Anfange des 16. Jahrhunderts
vom Klerus hochgeschätzt und viel benutzt. Er schrieb
über die Sentenzen, 0rationes, Sei-mones und ein
Buch über die hl. Messe, das seiner Gelehrsamkeit und
seinem frommen Sinne Ehre macht. Das Buch ent-
hält eine vollständige Jnstruktion für den Priester
über die hl. Messe, und zwar nicht nur bezüglich der
Rubriken und Zeremonien, sondern auch bezüglich der
wissenschaftlichen und moralischen Befähigung der
Priester zur Darbringung des hl. Opfers. Es bietet
einen neuen Beweis, daß die Kirche und deren wissen-
schaftliche. Vertreter vor der Reformation nicht mit der
bloßen ,,Abrichtung« der Geistlichen für gewisse Funk-
tionen sich begnügten, sondern sich re.dlich bemühten,
die Kleriker über den Sinn und die Bedeutung der
geistlichen Verrichtungen, insbesondere der erhabensten,
der hl. Messe, eindringlich zu belehren und sie selbst
durch Unterricht und Mahnung zu würdigen Dienern
des Altars zu erziehen.«-« � Die. Werke der beiden
schle-sischen Magister Matthias und Nikolaus sind nur
handsch»riftli»ch, vorhanden; über die H»andschriften gibt

Franz sachkundige Nachrichten und stellt dabei die
schwankenden Per«sonalien Störs fest. �-- Wie die soeben
charakterisierte, so beruht auch die folgende Abhandlung
auf handschriftlichen Quellen: ,,Jst der Kardinal Do-
minikus Capranica wirklich der Verfasser des specu-
lum artis bene morjendi?« (1900 I, S. 132.) Es
galt lange Zeit als ausgemacht, daß der Kardinal
(·s· 1458) diese weit verbreitete Vorbereitung auf einen
guten Tod geschrieben habe; Franz weist nach", das; dies
nicht der Fall gewesen ist, kann allerdings auch nicht
den wirklichen Verfasser feststellen.  Der Artikel
,,König Friedrich II. von Preußen und die religiöse
Toleranz« (1899 1, S. 65) ist eine Ergänzung zu dem
bereits besprochenen Vortrag, den Franz 1878 über die
Kirchenpolitik Friedrichs d. Gr. veröffentlicht hatte.
Er ist zugleich eine lobende Besprechnng des Buches
von Pigge: »Die religiöse Toleranz Friedrichs des
Großen nach ihrer theoretischen und praktischen Seite«.
Franz sti1n1nt mit dem Verfasser des Buches überein,
daß. Friedrich d. Gr. der Schöpfer einer Staatspolitik
ist, welche die Gleichbe«rechtigung der Religionen im
Staate ve«rkündigt 11nd darum als der Vater des
modernen paritätischen Staats angesehen werden kann,
betont aber ausdrücklich, daß der König die religiöse
Toleranz zwar th-eoretisch vertrat und auch praktisch
übte, wann und wo es ihm zweckmäß.ig schien, daß diese
seine. Theorie aber versagte, wenn die Rechte der katho-
lischen Kirche den vermeintlichen Interessen des Staates
zu widesrsprechen schienen. � Jn einer Papierhandschrift
der Münchener Staatsbiblioth-ek fand Franz eine
Praotica de mode praedioandi aus der ersten Hälfte
des 15. Jahrhunderts, aus welcher er im Katholik
(1904 Il, 161.) interessante Mitteilungen machte. Das
Schriftchen will keine eingehenden h-omiletisch-en Be-
leh·rungen geben, sondern nur praktische Fingerzeige
und .Warnungen für junge Prediger. Es ist bemerkens-
wert schon darum, weil es mit manchen seltsamen Ge-
pflogenheiten der damaligen Prediger bekannt macht
und auch die äußere Haltung derselben praktisch be-
handelt. -� Jn demselben Jah"rgange des ,,Katholik«
berichtete er über ,,Sprichwörterpredigten aus dem
15. Jah-rhundert«. Jn der ersten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts existierte in Süd- und Ostdeutschland eine
Sammlung von Sonntags- und Heiligenpredigten,
welche statt des sonst üblichen bibli·schen Textwortes
oder neben demselben je ein Sprichwort als Vorspruch
tragen. Das Sprichwort findet sich in den mittelalter-
lichen Predigten vielfach verwertet zum Erweise oder
zur Bekräftigung moralischer Lehren. Franz stellt vier
Handschristen dieser Sammlung fest, von denen eine,
jetzt in der Berliner Staatsbibliothek befindliche, aus
der Kir»che-nb»ibliothek zu Liiben in Schlesien stammt.
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Durch Mitteilung von Proben charakterisiert er den
Jnh«alt dieser Pre-digten. (Fortsetzung folge)

Das Kapitel De euch-:ristia im neuen code-c
iuris canoniei.

Von Prof. Dr. Buchwald.
Die dreifache Zweckbestimmung des alle.rhseiligsten

Sakramentes findet im C-man 801 ihren kurzen und
treffenden Ausdruck in den Worten: ln sanctjssima
Euchs!-istia jpsemet Christus Di1us contjnetur,
okkertuI-, sumjtur.

Die be»ständige gnadenreiche Gegenwart des eucha-
ristischen Heilandes wird uns vermittelt durch die
dauernde Aufbewahrung des sanctissjmum
in unsern Gotteshäusern, von der die Canones 1265
bis 75 handeln.

dGrundbedingungen für diese asservati0 oontinua
sin :

1. Die Anwesenheit einer mit der pflichtmäß.igen
Wache und Fürsorge betrauten Person, die nicht
c1erj0us zu sein braucht.

2. Die einmalige Feier der h-l. Messe in jeder Woche
in dem der Aufbewah-rung dienenden gottesdienstlichen
Raume.

Das vorausgesetzt, ist die dauernde Aufbewah-rung
1. geboten in jeder Kathedral-, Pfarr- und exempten

Ordenskirche;
2. gestattet mit Zustimmung des Ordinarius in nicht

exempte-n Ordenshäusern, frommen Stiftungen und
kirchliche"n Lehranstalten, wenn letztere von Welt- oder
Or·densgeistlichen geleitet werden;

3. erlaubt nur durch päpstliches Jndult in allen
andern Kirchen und Kapellen; doch kann aus wohl be-
rechtigten Gründen hier auch der Bischof selbständig die
Lizenz erteilen, aber nur per modum actus, d. h-.
wohl: nur durch besondere Entscheidung für jeden ein-
zelnen Fall, nicht habitualjter für alle Häuser oder
Kapellen einer bestimmten Gattung.

Für alle Kirchen und Kapelle-n, die mit Klöstern
oder irgend welchen Anstaltshäusern in Verbindung
stehen, gelten dabei noch die zwei besonderen Bestim-
mungen:

1. daß das sanctjssimum nur in der Hauptkapelle
der Anstalt und sonst in keinem andern Raume des
Hauses aufbewahrt sein darf;

2. daß bei Niederlassungen we.iblicher Orden der
Aufbewahrungsraum fich nicht int1-a. septa monasterii
ve1 jntra ohorum befinden darf.

Soweit die allgemeinen Bestimmungen des Textes.
Bezüglich ihrer Anwendung auf unsere. Verhältnisse
mögen folgende Erläuterungen angeknüpft sein:

1. Die Gotteshäuser unserer Lokalien und Kuratie«n,
bei denen beständi ein eigener Seelsorger weilt, dürfenbestimmt den Pfgarrkirchen des Textes gleichgestellt
werden, da die im canon 216 § 2 für diese geforderten
drei Bedingungen bei diesen Seelsorgsstellen zutreffen:
I. distinota pars ten-ji;orialjs dioeoesjs, 2. popu1us
determinatus, Z. peouljaris re(-tot; dasselbe gilt auch
von den Fili.ilkirchen der Pfarreien, da der oft für

sie eigens präsentierte Pfarrer der ganzen Gemeinde
als ihr peouljarjs rect0r zu bezeichnen ist, wenn er
auch nicht stetig bei ihnen Residenz zu beobachten im-
stande ist. Es kann also allen bezeich«neten Kirchen
Pflicht und Recht der asservatio ssmi auch nach dem
neuen Rechte zugesp«rochen werden.

2. Alle Anstalten, die unter we"ltlicher Verwaltung
steh-en, werden, selbst wenn ein eigner Anstaltsigeistlicher
bei ihnen tätig ist, doch immer zur dritten der oben
genannten Klassen zu zählen sein. Es werden also
Schulen, Kranken- und Pflegehäuser, Korrektions- und
Gefangenanstalten in der Regel nur durch päpstl·fches
Jndult fich des Vorrechtes der dauernden asservatio
ssmi erfreuen können; ebenso wird ein solches Jndult
zu dem Zwecke auch erforderlich sein für die Oratorien
privater Wohnhäuser, mögen sie auch, wie es bei
Schloßkapellen öfter der Fall ist, als or-atoria publica
allen Gläub-igen offen stehen. »

Die Kirchen, in denen das Allerheiligste verwahrt
wird, sollen täglich, wenigstens einige Stunden, für den
Besuch der Gläub-ige«n geöffnet sein.

Als Aufbewahru.ngsraum ist nur der auf dem
Altare stehende inamovible Tabernakel zulässig; die in
Nordfrankreich und Belgien bisher hier und da noch
geduldeten Sakramentsh«äuschen werden also für den
Zweck nicht mehr zu verwenden sein. Über Material
und Ausstattung des Tabernakels sind nähere Be-
stimmungen nicht gegeben, da diese den liturgischen
Gesetzen unterliegen, die nach Canon 2 durch das neue
Recht nicht berührt werden; nur die diebessichere Kon-
struktion des Ta.bernakels und die sorgfältige Ver-
wahrung seines Schlüssels wird als eine schwere Ge-
wissenspflicht dem dafür Be-rantwortlichen eingeschärft.
Wenn die Vorsicht es fordert, soll sogar gestattet sein,
zur Nachtzeit die hl. Eucharistie außerhalb des Taber-
nakels an einem sicheren Orte zu verwahren, an dem
dann aber auch die ewige Lampe zu unterhalten ist.
Für dieselbe soll der Regel nach nur Olivenöl oder
reines Wachs, im Notfall mitZustimmung des Bischofs
aber auch anderes womöglich pflanzliches Ol verwendet
werden. Jede andere Beleuchtungsart ist, unter nor-
malen Verhältnissen wenigstens, ausgeschlosse-n.

Für die 1·enovatio ssmi sind bestimmte Fristen
nicht angegeben, es ist vielmeh-r auf die den lokalen
Verhältnissen entsprechenden Verordnungen der Bischöfe
als verbinsdlich hingewiesen.

Über Aussetz«ungen und Segensandachten ist
in den beiden Canones 1274 und 75 gehandelt. Die
expositio privater d. i. das Offnen des Tabernakels
derart, daß. den Gläub-ige«n das verhüllte. Eiborium
si:chtbar wird, ist allgemein, auch sing licentia Ordi-
11arii zugestanden, doch ist dieselbe bei uns überhaupt
nicht in Übung, und dürften darum einzelne Pfarrer
sicher nicht aus dem neuen Code.x das Recht für fich
herlei.ten, inconsu1to episcopo diese Neuerung einzu-
führen. Die expositio s01emnis in der Monstranz
(dem ostensorium des Textes) ist allgemein nur für
die hl. Messen und die Ve.spern der Fronleichnams-
oktave konzediert, für alle anderen Fälle müssen
fich selbst die exempten Ordenskirchen bezüglich der
ö.ffentlichen Andachten in den Grenzen der vom
Bischof getroffenen besonderen Anordnungen halten,
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wie« sie für uns in den zwei Erlassen Fürstbischof
Roberts von 1886 (Amtl. V-.«rordn. Nr. 2411 und
242 I1) vorliegen.

Zur Vornahme der exp0siti0 nnd repositi0 ist auch
ein Di.akon befugt, die Segenserteil1mg cum Ssm0
aber darf nur ein Priester vorneh1nen, und nur wenn
ein Diakon mit Zustimmung des Pfarrers die Kranken-
kommunion spendet, ist ihm der vo1nRitua1eRomanun1
vorgeschriebene, bei uns allerdings nicht übliche Segen
mit einer zweiten Partikel sowohl über den Kranken
wie über das begleitende Volk gestattet.

In allen Kirche·n, in denen das Allerheiligste auf-
bewahrt wird, vor allem in denPfarrkirchen soll, wenn
möglich, das 40stündige Gebet geh-alten we·rden; ist
diese Andacht in voller Ausdehnung nur cum gravi
incommod0 oder nicht cum debita reverentia möglich,
dann soll der Bischof Fürsorge treffen, daß die Aus-
setzung an bestimmten Tagen ein paar Stunden lang
stattfinde; für die Zeit des 40stündigen Gebetes sind
alle Altäre der Kirche als privilegiert erklärt worden.

Der regelmäßige Spender der hl. Eucharistie
ist der Priester; der Diakon darf nur aus gewissen
Gründen, z. B. augenblickliche Verhinderung des
Pfarrers, mit dessen Erlaubnis (die im Notfalle
auch präsumiert werden darf) das hl. Sakrame11t ans-
teilen. Ein fremder Priester, dem die Meßerlaubnis
gegeben ist, darf intra, wie ante et post missam ohne
weiteres auch kommunizieren, ja er könnte, wenn die
Zustimmung des Pfarrers vernünftigerweise anzu-
nehmen, ist, auch ohne Verbindung mit der hl. Messe die
hl. Kommunion den Gläubigen spenden. Intra mjssam
darf die hl. Kommunion in jedem Falle auch bei
Requiemmessen, selbst wenn sie praesente cadavere
stattfinden, ausgeteilt werden, ant:e et post miss-im
aber ist das nur bei t�illen (auch »Sie uiem-), ni;cht�·aber
bei gesungene-n Messen zulässig, eineLB?schränkung, die
bei uns wenig gekannt und darum wenig beachtet"ist.

Bezüglich des Verhältnisses der beiden Riten,
des lateinischen und des nnierten orie«ntalischen in seinen
verschiedenen Verzweigungen waren in den letzten
Jahrzehnten mehrere Partikulardekrete erlassen worden,
durch welche aber die Materie weder einheitlich noch
erschöpfend geregelt war. Jm neuen Recht ist volle
Siche-rheit in diesem Stücke geschaffen worden, und
dürfen wohl bei den regeren Beziehsun en, die der
Krieg mit dem Osten angebahnt hat, diesge neuen Be-
stimmungen auf allgemeineres Interesse rcchnen.

Weitgeh-ende Freiheit ist für den Empfang der
hl. Kommunion bezüglich der beiden Riten einge-
räumt worden; es darf ein jeder Gläubiger irgend
eines in der römisch-katholische-n Kirche anerkannten
Ritus das allerh«eiligste Sakrament als Andachts-
Kommunion, ohne Veschränkung etwa bloß auf den
Notfall, in jedem andern anerkannten Ritus empfangen,
und zwar erstreckt sich diese Fre.ihseit auf den be-
treffenden Ritus in sei11em ganzen Umfanqe, d. h-. also:
1. den Gebrauch von einer bzw. zwei Gestalten; 2. die
Verwendung von azymum bzw. kermentatum; 3. die
mit der Spendung verbundenen Gebete und Zere-
monien. Ein röm1sch-katholischer Christ darf also bei
Reisen oder selbst wenn er bei dauerndem Aufenthalt

einer lateinischen Pfarrei desselben Ortes angehört, in
einer nnierten Kirche devotioI1is cause: sub utraque
speoie und mit gesäuertem Brot kommunizieren. Für
die Osterkommunion«ist aber geraten, doch nicht ge-
boten, nach ei enem Ritus zu kommuni ieren; nur dasvjatic-um ums im eigenen Ritus empFangen werden;
doch ist auch hier. für den Notfall der fremde Ritus
zugestanden. Es entspricht diese dreifache Steigerung
er Verpflichtung zum ei enen Ritus genau dem ver-

schiedenen Grade, in welchem die Gläubigen bei diesen
drei Arten des Kommunionempfange-s nach dem neuen
Recht dem sogenannten Pfarrzwang«e unterworfen sind,
wie das aus den noch weiter unten folgenden Aus-
führungen hervorgeht.

Da nun für den Empfänger bezüglich des Ritus
des Empfanges so weite Grenzen gezogen sind, er fast
immer die ihm gerade gebotene Form der Spen-dung
auch benutzen darf, so können dementsprechend dem
Spender re-cht weitgehende Beschränkungen bezüglich
des Gebrauches eines fremden Ritus auferlegt werden;
es gilt daher die Regel, daß der Priester bei der Aus-
teilung der hl. Kommunion eigentlich durchweg an die
Formen seines Ritus gebunden ist; nur darf er aus-
nahmsweise die seinem Ritus nicht entsprechende Brot-
art (gesäuertes, bzw. 1mge·sä11ertes) austeilen, wenn bei
einem Mangel der andern Brotart und zugleich eines
Priesters des andern Ritus für einen Gläubiqen die
Notwendigkeit des Kommunionempfanges, zumeist wohl
als viatjcum, vorliegt. Es dürfte also bei dem Zu-
sammentreffen beider oben bezeichneten Bedingungen
ein lateinischer Priester auch einem Gläubigen seines
Ritus konsekriertes te:-mentatum reichen, müßte aber,
auch wenn der Empfänger Orientale ist, sich mit der
Spendung der BrotsgestIalt begnügen und in jedem
Falle sein Rituale dabei gebrauchen. Daß sich diese
Lizenz nur auf die Austeilung einer von einem
or1entalischen Priester konsekrierten species, nicht aber
auf die eigene Zelebration bezieht, sei der Vollständig-
keit halber noch zugefügt.

Für die Kinderkommunion ist die Stelle aus
dem Rituale Romanum übernommen worden, nach der
die puerj d i nach der Terminologie des ·Eodex die
Kinder unter sieben Jahren, die nondum huius sacra-
men 1 c0gnitjonem et gustum habent, die zum Sakra-
mentenempfang notwendige Kenntnis und Seelen-
stimmung nicht besitzen, nicht zugelassen werden sollen;
nur wenn sie in Todesgefah-r kommen, soll sie ihnen
ereicht werden, wenn sie dieselbe von gewöh-nlicherSpeise zu unter·scheiden und den im Sakrament ver-

borgenen Gott anzubeten fähig sind, das heißt wohl,
ein dem Kindesalter mögliches Verständnis der Größe
Gottes haben; sonst ist für die Erstk�ommunion die
Kenntnis der ne(-essjtate medjj notwendigen christ-
lichen Wahrh-eiten, das wären die bekannten sechs
Stücke, gefordert.

Die nicht als vjatjcum dienende Kommunion darf
gespendet werden innerhLlb der Zbeit,»ixLder die Feier
der hl. Messe gestattet"1"st,·"un werden die etwas
modifizierten Bestimmungen darüber in der nächsten
Nummer zusammengestellt werden. Ebenso ist die
Austeilung an jedem Orte erlaubst, an dem die Meß-
feier zulässig ist, so daß die früher für «Privatoratorien
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geforderte besondere· bi·«schöfliche Erlaubnis dazu jetzt
nicht mehr notwendig ·ist: doch steht dem Bischof·1etzt
noch das Recht zu, die hl. Kommunion im Privat-
oratoriuni ganz oder teilweise zu untersagen, wenn be-
sondere Umstände ein solches Verbot ratsam niachen.

Jni Canon 859 ist die Pflicht der O sterko m in uiiion
fast wörtlich nach dem bekannten Dekret des Latera-
nense quartum ausgesprochen; auch die geineinrechtlieh
früher schon festgelegte Frist dafür vo1n Palmen- bis
zum weißen Sonntag ist geblieben, dabei ab-er eine
Ausdehnung der Zeit vom Sonntag Lätare bis Trini-
tatis ins Ermessen des Ordinarius gestellt; doch werden
unsere Bischöfe wohl von dem gewohnl)eitsinäßigen
Recht auch fernerhin Gebrauch machen dürfen, die Frist
a1ich über diese Terinine zu Verlängern. Anitlich auf-
gehoben ist dann das ja schon lange tatsächlich nicht
mehr beachtete Gebot, die Osterkoniniiinion durchaus in
der eigenen Pfarrkirche zu empfangen, indem das jetzt
nur als Rat ausgesprochen wird; doch soll der ander-
wärts erfolgte Empfang dem eigenen Pfarrer angezeigt
werden, eine Pflicht, die sicherlich öfter noch lästiger
erscheine1i wird als das früher Gebotene, so daß man
wohl auf ihre Erfüllung voii vornherein Verzicht wird
leisten müssen.

Für die bloß ex c1ev0tione enipfa1igene Kranken-
kommuiiion hat das betreffend des jeiunjum natu-
ra1e erteilte Jndult Pius� X. vom Jahre 1906 in er-
weitertem Umfange Aufnahme gefunden; jeder Kranke,
der schon einen Monat darniederliegt und nicht die.

BHoffnun· baldiger Genesung hat, darf ein- bis zwe·i·izialin der I2·8oche die hl. Kommunion emp angen, auch
wenn er aliquam medicjnam aut aliquid per modum
pokus, d. i. nach der gewohnten Auslegung, flüssige
Nahrung zu sich genommen hat; 1ind ist jetzt die Lizenz
in diesem Umfange nicht mehr an die früher geltende
Bedingung geknüpft, daß der Kranke entweder in einem
Hause sich aufhält, in dessen Oratorium das Sanktissi-
mum aufbewahrt wird, oder als Priester die Erlaubnis
hat, im Privatoratorium zu zelebrie·ren.

An jedem Tag darf die h·l. Kommunion nur ein-
mal empfangen werden; tritt aber nach der am Morgen
geschehsenen Kommunion eine Todesgefahr ein, dann
darf und soll das viaticum doch noch empfangen werden,
wenn auch eine strenge Pflicht hierzu nicht besteht.

.Kürzere Mitteilungen. ,
Acht can0nes des neuen codes: im-is can0nici

treten schon jetzt in Kraft. Mehrere Bischöfe haben fiel)
an den heiligen Stuhl gewandt mit dem Ersuchen,
einzelnen Bestimmungen des neuen kirchlichen Rechts-
buches, denen sie besondere Bedeutung beilegen, schon
jetzt Rechtskraft zu geben. Der heilige Vater hat den
Bitten entsprochen, und der Kardinal-Staatssekretär
Gasparri hat unter dem 20. August die schon von
diesem Tage ab geltenden Canones bezeichiiet; es sind
das folgende acht:

1. can. 859 § 2 über die Dauer der österlichen Zeit,
wie sie in dem heut vorliegenden Artikel de Buche-
rjstia besprochen ist. . «.

2. Can.1108 §3 über die benedictio solemnis
nuptiarum, d. i. die Abhaltung der Brautniesse mit
dem darin erteilten Segen; es darf dieselbe mit E r-
laubiiis des Bischofs jetzt auch in der geschlosse.nen Zeit
gespendet werden, wenn die Brautleute von sonstigem
äußeren Pomp bei der Trauung absehen. Es ist
übrige·ns die kg�ejck»)lo«sseneZijj,tz-imzz§»1 des« genannten
Ca.non so ver ürzt," daß sie schon mit deni"L8eihsnachts-
bzw. Ostertage endet; doch tritt diese Verkürzung erst
mit der allgemeinen Geltung des Eodex vom nächsten
Pfingsttermine in Kraft.

Z. can· 1247 § 1 über die ;ebotenen Festtage. InAbänderung des Decretum iJrbjs et 0rbjs vom
24. Juli 19I1 werden die beiden Feste des ll. "«ose l
am 19. März und das Fronleichnaiiisf:st naEh dem
us c0mmune wiedeY -zu den fest?-if-de praeeepto ser-

vanda gezählt. Die für uns 1ioch gelteiide partikulare
Festordnung wird da«durch nicht berührt. -

4. Die 5 Can0nes 12.50 54 (de abstinentia et ie-
iunio), welche gegenüber dem bisher geltenden ins
commune folgende «2"lnderuiige«n aufweisen:

a) an Abstinenztageii ist verboten Fleisch und
l bt aber "ind "e t dieFleijYbsrühe Zu genießen, er an » s j.tz -.

« ktI « «. d Eier uiid die condjmentasoginann en a szinien, azu
ex adipe anjmalium, Speisezutaten aus tierischeni Fette;
damit ist das, was früh-er bei uns nur durch Dispens
oder Gewohnheit zugestanden war, allgemein erlaubt
worden.

b) für das eigentliche Fasten (iejunjum) ist wesent-
lich die einmalige Sättigung; bezüglich der Menge uiid
der Art der dabei gebrauch·ten Speisen dürfen auch
fernerhin die bestehenden durch lokale, besonders klima-
tische Verhältnisse bedingten Gewohnheiten beibehalten
werden.

c) das Verbot der epu1ae mixtae, des gleichzeitigen
Genusses von ZFleijY uiid E-Fisch, fällt allgemein weg.

d) das früher nach dem ius oommune für alle Tage
der 40tägigen Faste geltende gleichzeitige Gebot vo1i
ieiunium und Abstinenz ist jetzt auf den Aschermittwocl),
Ostersonnabend und die Freitage nnd Samstage dieser
Zeit beschränkt, der Grüiidonnerstag also nicht mehr
als Abstineiiztag zu halten; e en o i aus der Zahl der
mit dem doppelten Fasten belegten Tage allgemein dieVigil von Beter uiid Paul gestrichen, an der jetzt jedes
Fasten an -ort. ar nicht iiid die Mittwoche uiid
Freitage der Adve·ntszeit genannt, die bei uns ja nur
iure. partjcu1ari als Jejuniumstage gelten, uiid gibt
die allgemeine Neuordnung vielfeicht den Anlaß, diese
in einzelnen Diöze·sen Deutschlands übrigens jetzt schon
aufge ebenen Sonderfasttage auch bei uns außer Acht
zu lassen.

O) an Sonn- und gebotenen Festtagen hört jedes
Gebot der Abstinenz wie des jeiunjum auf; das für
eine Vigil vorgeschriebene Fasten wird, wenn es am
Sonn- oder Feiertag trifft, nicht mehr antizipiert, tritt
vielmehr in diesen Jahsren

f) am -Ostersoniiabeiid«gspilt nach 12 Uhr Mittags
keinerlei Fasteiigebo"Ffnehsr. ; e""�«

g; die Verpflichtung zum eigentlichen Fasten hört
mit em begonnenen 60ten, also vollendetem 59ten
Jahre aus.
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Über die Ve1«eh-rung der l)-l. Hedwig in früheren
Ial1rl1nnderten. (Von Kaplan Engelbert, Trebnitz.)
Schon bald nach ihrem am 15. Oktober 1243 erfolgten
Tode fing man an, die Herzogin Hedwig, Gemahlin
Heinrichs l. von Schlesien, als Heilige zu verehren
und anzurufen. Wie groß der Ruf ihrer Heiligkeit
gewesen sein muß, geht wohl auch aus der Tatfache
hervor, daß sie schon am 26. März 1267, also kaum
24 Jahre später, von Papst Clemens 1V. unter die Zahl
der Heiligen aufgenommen wurde. Unter außerordent-
licher Beteiligung des gläubigen Volkes, im Beisein
zahlreicher Prälaten, Ritter und Fürstlichkeite«n fand
am 25. August 1267 die feierliche Übertragung der
Gebeine der hl. Hedwig an ihren jetzigen Ruheort
ftatt1). Seitdem bildete Trebnitz für die Gläubigen
Schlesiens und Pole-us einen steten Anziehungspunkt,
es blieb bis in das 16. Jahrhundert hinein der einzige
Wallfahrtsort Schlesiens. Magister Bartholomäus
Stein aus dem Orden der Johanniter von Corpus
Christi in Breslau kennt in seiner Desc1·iptio t0tius
silesie et civitatis Regje Vratis1aviensjs nur eine
einzige Wallfahrt, nämlich jene nach Trebnitz zum
Grabe der hl. Hedwig. ,,Dorthin strömt aus ganz
Scl)lefien und einem großen Teil von Polen das Volk
in Scharen zumal aus Breslau, um die Reliquien der
Heiligen zu ehren und an ihrem Grabe zu beten.«
Selbst Nikolaus Henel von Heunenfeld nennt in feiner
Silesiographia (1.613) als einzigen schle«sisehen Wall-
fahrtsort ebenfalls nur Trebnitz, von dem er sagt:
,.peregrinatione ad D. Heclwjgjs sepulcrum super�
stitios0 illa aevo celeberrjmum««). Wartha, das heut
zu den bedeutendsten WallfahrtsortenSchlesiens gehört,
erlangt erst, wie I)r. Knauer in seiner Schrift: Der
Ursprung der Marien-Wallfahrt zu Wartha in Schlesien
nachgewiesen hat, im Anfang und besonders von der
Mitte des 17. Jahrhunderts an eine größere Be-
deutung. Genauere Angaben über die Zahl der Wall-
fahrer, die fiel) jährlich in Tre«bnitz am Grabe der
hl. Hedwig einfa11den, fehlen fast gänzlich. Am
Hedwigsfeste des Jahres 1810 sollen, wie P. Thomas
Reinold in seinen Aufzeichnungen (Trebnitze.r Pfarr-
bibliothek) erzählt, 10000 Wallfahrer anwesend ge-
wesen sein, und in den 1804 erschienenen ,,Briefeu
eines protestantischen Bürgers übe.r das fürstliche Stift
in Trebnitz« wird die Zahl der Wallfahrer am He-dwigs-
feste auf 7�9000 und fürs ganze Jahr auf 24000
angegeben. Jm letzten Jahrhundert seit der Säkulari-
fation ist der Besuch des Grabes und damit auch die
Verehrung der hl. Hedwig bedeutend zurückgegangen.
Jetzt dürften viellei-cht 6�7000 Wallfahrer sich jährlich
in Trebnitz einfin-den.

Ein weiterer Beweis für die große Ver(-h·run derhl. Hedwig in früheren Jahrhunderten ist der UmfHand,
daß in unserer Diözese mit Ausschluß der Delegatur
und des öste-rreichischen Anteils nach dem Schematismus
von 1912 im ganzen 82 Kirchen und Kapellen der
heiligen Landespatronin geweiht sind, wobei bei weitem

I) Seppelt, Zur 650. Wiederkehr des Tages der H
nnd Translation der hl. Hedwig. Sonntags-Beil. der
zeitung Nr. 32. 1917.

«) Knauer, Der Ursprung der Marien-Wallfahrt zu Wartha in
Schlefien. l917.
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die meisten aus älterer Zeit stammen. Sich-erlich ist
die Zahl noch viel größer gewesen, da ja durch die
Reformation ein großer Teil älterer Kirchen in pro-
testantische Hände übte-rgegangen ist und auch bei den
erloschenen Parochien der Titel der .Kircl)en zum Teil
nicht angegeben bzw. nicht mehr festzustellen ist.

Entsprechend der großen Verehrung werden auch
aus älterer Zeit viele Gebetserhörungen berichtet. In
zwei Handschriften über das Leben der h-l. Hedwig
finden fiel) derartige Wunde-rberichte; die eine Hand-
schrift befindet sich in Wartha und trägt den Titel:
Leben der hl. Hedwig von P. Emmanuel König, Cister-
zienser in Leubus, 17611), die andere ist in Trebnitz
und hat keinen Titel. Sie stammt wohl aus«derselben
Zeit und ist sicherlich auch von den Cisterziensern an-
gefertigt.

Daß man nicht leichtgläubig nnd unk"ritisch die Ans-
sage-n der Wallfahrer hinnahm, beweist eine Bemerkung
aus dem Jahre 1659, worin es heißt: »Von Vnter-
schiedliche.n Personen ist Bekannt worden, daß sie Von
Vielen langen vnterschiedlichen Krankheiten erlöst
worden, Wann sie sich nacher Trebnitz gelobt und der
H. He:dwigis geopfert, Welches aber die Geistlichen nicht.
haben Vermerken wolle«n.« «

J1n Anschluß an die miracula wird noch eine
Lege-nde über einen Brunnen in Both-endorf, Kreis
Trebnitz, erzählt. Die hl. Hedwig sei einmal durch
Bothendorf gereist und habe einen Bauer um einen
Trunk Wassers gebeten, den er ihr aber verweigerte
mit der Begründung, daß das Wasser dort sehr selten
wäre, da es nur einen Brunnen im Dorfe gäbe. Darauf
habe die Heilige dem Bauern gesagt: »Gebe Gott, daß
nur der einzige Brunnen verbleibe und keiner 1nehr«,
und sie sei selbst zum Brunnen gegangen, um zu
trinken. Seitdem habe man in diesem Dorfe keinen
Brunnen mehr machen können, und es soll bis 168:i3
der einzige gewesen fein.

Obige-u Mitteilungen sei noch hinzugefügt die schöne
Sequenz, die in dem alten in der Breslauer Dom-
bibliothek befindlichen handschriftlichen Breslauer Missale.
von 1483 für das St. Hedwigsfest und sei11e Oktave
verzeichnet ist, und die der verewigte Rat Schaffer in
Ratibor in mustergiiltiger Weise überfetzt hat.

C0nsu1·ge jubiians
V0x quaevis i10minum
l«-tu(1esque 1·es0nans
M « fiele-l·01 e 1um
ln Christo 0re(1ent1um

Hedwigia in(-lytae
Dom feste reeolis
De aujns meritis
Auge« i10(1ie
C0ngandent in coeli-.

ln irae miseriae
V-illa, mater pie
suec-utre til is
Et miuima ) seoriae
Teiles de medio.

1)Nach gütiger Mitteilung des Herrn Dr. I·�r. Lambert Schulte 0. P. M

Jubelt mit lautem Schall,
Stimmen der Glliubigen!
Ringsum und iiberall
Eifrig, mit freudigen
Liedern Christo zu hnldigen.

Festtag der seligen
Hedwig, der frommen!
Dieb grüße das ,,Willkommen!«
Von Zungen der fröhlichen
Engel vernommen.

Steh� uns auf Erden bei!
Hilf Deinen Kindern mild,
Daß unser Herz fchlackenfrei,
Lauter und edel sei
Nach unser Mutter Bild.

«) Die Miffale weifen mima auf.
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In e1n«su t"antaSmatum
Tot denn turbatur
Mentsle sak)batum1)
I·Jt come movente
Dive1-sum p1·oelium.

l«�oras haee propeilat
Mund-mag noxias,
Christi no« f"aeiat
se(-um partic-ipes
Patris imperii.

N-tm cum tot t"u1gent
Inter nos me1«itis
C-tecos illuminat
Ciaudis gressum don-it
Auditumque su1·dis.

Mortuos suseitut
I«�ei)res eli1nin-it
sese inv0eantes
Aeg1sos plm-es eu1«at
Et sanos efiie-it.

Quem fe1ix fan1ul:t
Hedwigia ineiyt.-«
Vivons cum gloria
in coeli patria
Per aevi saeoula.

Ubi net- senium
Netz languor mentium
Netz ten-or i10stium
Nee our:-1 vestium
Netz fraus vol o(iium.

saneti are-i1angeii
Prop11etae ang«eli
Deo Stint oanentes
Gioriam in eoelis
Voce mit-abiii.

Qui nobis tribnat
Fee-c-iti veniam
Hedwigia preeibus
Er donet gio1«ia1n
ln coeli patria. Amen.

Schreckbilder, Not und Qual
Sind uns hienieden
Reichlich beschieden;
Denn unser Fleisch zumal
Stört oft den Frieden.

Scheueh� aus dem armen Herz
Trngvolle Sinnenlust,
Daß es nun zielbewußt
Sich sehne himmelwärts,
An des ewigen Vaters Brust!

Strahlsi Du doch wunderbar
Groß in der Heiligen-Schar:
Blinden hat Licht Dein Gebet,
Lahmer! Genesung ersieht;
Taube hörten die Sprache klar.

Dein Fleh�n bezwingt den Tod!
Was schon erlcgt sein Pfeil
Wird wieder frisch und rot,
Und Deines Wort�s Gebot
Bringt vielen Kranken Heil.

Jetzt in der Heimat Glück
Lebst Du voll Seligkeit,
Du treue Gottesmaidi
Auch nicht ein Schatten Leid
Trübt je Deinen Blick.

Dort in des Lichts Palast
Kennt man nicht Alters-Last;
Nicht Gram, noch Schreck erfaßt
Das Herz in süßer Rast,
Wo man nicht trügt, noch haßt.

Heerscharen sonder Zahl
Dort in des Himmels Saal
Preisen Gott innnerdar,
Der ohne Anfang war
Ewig nnd wunderbar.

Verzeih� in Gnad� nnd Huld,
Gott, nns�re Sündenschuld!
Weil Hedwig Gnade fand,
Nimm uns an ihrer Hand
Auf ins ewige Vaterland! Amen.

Fragekaften.
In wie weil: ist bei den für Verstorbene. über-

nommenen stillen heiligen Messen der Priester
1.. verpflichtet, im Mesz.formular ans die.se Jn-

te«ntion Rücksicht zu nehmen?
2. berechtigt zu solcher Riicksichtnahme, wenn er

nach den SJiubriken oder aus freie.r Wahl die Tages-
messe liest R

Auf die erste Frage gibt nach mancherlei früheren
schwankenden Entscheidungen der Canon 833 des neuen
Cociex iuris oanonici eine einfache und klare Antwort
mit folgenden Worten: Praesumitu1· ob1atorem peti-
isse solam Missae applioationem, Si tamen
oblator expresse aliquas eiroumstantias in Missae
ee1ebratione servandas determinaverit, saeerdos
e1eemosynam acoeptans eins vo1untati starre debet.

Der Regel nach gilt also die Annahme, daß- der
Stipe«ndiengeber nur die. Applikation verlangt habe,

I) Ruhe der Seele.

und darf man diese Annahme auch auf Fundations-
messen ausdehnen; es wird also der übe.rnommene.n
Pflicht genügt, wenn (auch an freien Tagen) die Tages-
me.sse genommen wird, nnd besteht fiir diese Tages-
me.sfe auch nicht einmal die Pflicht, wenigstens eine
Oration pro dekuneto ve1 dekunctis ein.zuschalten, wenn
dieselbe auch nach den unten gegebenen Regeln zulässig
ist, da eine solche Oration schon etwas über die bloße
Applikation F,)inausgehendes ist. Nur wenn der aus-
gesprochene Wille des Testators oder Stipendiengebers
das Meßformular de Requiem gefordert hat, muß
seinem Willen Genüge geschehen, doch natürlich nur in
dem U1nsange, wie es die kirchlichen Gesetze gestatten.
Jst also bei einer derartigen Willensä11ßerung die Wahl
des Tages dem Priester freigestellt, dann wird er einen
für schwarze Messen freien Tag dafür aussuchen
müssen, wenn ein solcher in der für die Lesung der
Messe vorgeschriebenen Frist vorhande.n ist und wenn
innerhalb dieser Frist die Zelebration ohne Zurück-
setzung anderer berechtigten An«sprüche möglich ist.
Trifft das aber nicht zu oder ist die h-l. Messe von
vornherein ans einen unfreien Tag festgelegt, dann.
wird der Pflicht durch die Applik«ation der Tages1ne.sse
genug getan, doch wird in dieser wenigstens die oratio
pro defuncto vel dekunctis eingelegt werden mjüs s en,
so oft sie nach den unter Nr. 2 folgenden Regeln über-
haupt zulässig ist, da der Wille des Stifters wenigstens
noch zum Teil erfüllt werden muß, wenn das im ganzen
Umfang nicht möglich ist.

Eines besonderen Falles sei dabei noch Erwähnung
getan. Die stille hl. Messe, welche als Begräbnismesse
in exsequiis pauperum das sonst gefeierte Requiem
eantatum vertritt, wird, wenn die Rubriken es über-
haupt zulassen, in jedem Falle pflichtmäß.ig als
Reqniemmesse in schwarzeu Paramenteu zu le.sen sein,
auch wenn die Angehörigen ausdrücklich das nicht ver-
langt haben; denn ein solches Ve.·rlangen wird man
in jedem Falle präsumieren müssen, da nach allge-
meiner Anschauung zu den Exsequien auch die h-l. Messe
in schwarzen Paramenten gehört, außerdem die Kirche
selbst durch ihr weites Entgegenkommen bezüglich dieser
stillen Requiemmesse gezeigt hat, daß sie die Feier der-
selben dringlich wünscht.

2. Wird nun (aus freier Wahl oder rubrikenge1näß«)
die Tagesmesse gelesen, i1uview-eit ist dann der Oele�
brans berechtigt (bzw. nach obigen Regeln verpflichtet)
die orati0 pro deiunoto ve1 deiunotis in diese ein-»
zulegen? Nach den Meß»bsuchrubrikeu Tit. 1X, Nr. 12,
ist es in jeder Messe de feste simpliei, de teria, de
vig«i1ia (non privi1egiata), nicht aber de semidupliei
gestattet, hinter den vorgeschriebenen Orationen, zu
denen auch die orationes imperat;ae gehören, noch
andere Orationen ex devotione anzufügen, doch so, daß
die Siebenzah«l nicht überschritten wird; unter diesen
orationes ex devotione kann nun die pro dekunetis
eingereiht werden, doch muß, sie immer die vorletzte
Stelle einnehmen, es muß. ihr also noch eine andere
oratio, quae non est pro dekunetis angeschlo«ssen werden,
da nach den allegorische«n Regeln des Mi.ttelalters jede
nicht als Requiem gelesene Messe, wie sie mit einer
oratio pro vivis anfängt, auch mit einer solchen enden
muß. D.urxh die neuen Rubr»iken ist die Lizenz für die
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Verstorbenen, für welche zelebriert wird, eine Oration
einzulegen, anch auf die Messen der keriae majores
(Fastenzeit, Quatember, Bittmontag) und der Vigilien,
welche (als stille) selbst bei eintreffendem Duy1ex
gelesen werden dürfen, ausgedehnt worden. Wer also
in der Faste von dieser Freiheit Gebrauch macht, darf
jedesmal auch die Oration für diejenigen Seelen ein-
fügen, für die er das hl. Opfer darbringt, was ihm
nicht gestattet ist, wenn er die. Messe de occurrenti
feste semidup1ici vel duy1ici nimmt; es sollte das
ein neuer Antrieb sein, recht oft und gern die an sich
so schönen alten Ferialmesse«n statt der vielfach ans
dem Commune entlehnten und darum öfter wieder-
kehrenden F;)eiligenmessen zu wählen. Und es hat diese
orati0 yro dekunctis, pro quibus ayyljcatur missa
in diesen Ferialme-fsen das Vorrecht, daß sie vor den
orationes imyeratae gebetet und unter die orationes
de yraeceyto (wieder penultimo loco) eingeschoben
wird. Trifft also die betreffende Ferie an einem kestum
duylex, so kommt, weil die Ferialme«sse dann bloß zwei
erationes de yraeceyto (de 1erja nnd de duylici)
hat, die eratio pro dekunctis sogar vor die co1n-
:memoratio iesti duy1icis zu stehen. Es wird diese
Oration in die sonst vorgeschriebe-ne Drei- oder
Fünfzahl nicht eingerechnet und darf auch dann
genommen. werden, wenn unter den orationes yrae�
scriytae schon eine andere Oration pro dekunctis vor-
kommt, z. B. Fidelium am ersten freien Monatstage,
oder die oratio pro vivis et dekunctis in der Quadra-
gesjma: 0mnip0tens sempiterne Deus.

Proprium Germaniac.
Juli.

l. l)(-di(-Iti0 Be-c1eS. Guthedr. dnyl. l. cl-we. cum 0ctava:
Vikariat Sachsen.

2. Visitutio B. M. V. c1upI. I. c1iiss. cum ectuvn: Angsl)nrg
(�I�itul. Bccl. G:-»1tl1edr.).

3. G0mnIemernti0 0nminn1 Ss. Sum1ner. P0ntit1cum. duyl.
maj.: MeiBcn. (vide etiam it. .Julii.)
S. 0tt0 By. Gent. duyl. ma·j.: Breslau. duyl.: Bichetätt.
Regensbm«g. (vidc etiam 11. .1ulii et 30. Seyt.)
se. 1�receIsus et Martin-lmius Mart. (assign. ex 2. .1ulii.)
(1uyl.: l7�ulda.

4. G0-nmemeratl0 0mniun1 se. Sommer. Pentillcum. duyl.
maj.: Breslan. Vikari-It Sachsen. (vide eti-im 3. .Julii.)
1)edieati0 Be(-les. ()ethe(1r. cluyl. 1. cl. cum 0ctav.: Mein-z.
S. Prec0ylus A.bd. dnyl. maj.: G-latz (Prag). (Patr. min.
yrinciy. Regni.) duyl.: Leobschiit2 (0lmiitz).
S. lJdslrlcus By. Gent. duy1. l. class. cum 0ct.: Augsburg-.
(Patren. yrinc. Givitatis et di0eces.) duyl. maj.: P-1derborn.
(Patr. min. yrinc. dioec.) duyl.: München. Be-gensburg. semid.:
Bichstäitt. Rotte-nl)urg. simyl.: Bamherg.

5. Si-I. ()yrillus et Methedius By. Gent! duyl. l. clasix. cum 0ct.:
Leebschütz (0lmiitz). (Patr. yrinciy. dioecesis.) dnyl. 2· cl.:
Grlatz (Prag). (Patr. min. yrinc. Regni.)
S. Nu1nerlanus By. Gent. duyl.: Trick.
S. Wll1lI)nl(1us By. Gent. duyl. I. (-lass. cum 0ct: Bichstä«.tt.

-·--V

".I
«-CI

8.

9.

l1.

l2.
13.

l4.
l5-

16.

17.
18.

20.

2l.

22.

23.

24.

27.

.»-.«·,·J

29.

se. Ghilisnus (l(l1isnns) By. ()el0netus et «l�etnanus Mart.
dnyl. 1. cl-ss. cum 0ctav.: Würzburg. (F�ranconise P2tron.)
duyl. maj. (Patr. min. yrinc. dioec.): Bamberg. P-1derborn.
(luy1.: Freiburg. Pult!-i. Mainz. Rottenburg. sirnyl.: München-
s. Akl1elfus By. Mart. duyl.: Köln.
1)edi(--stie Bcclesiee Gethedr. duyl. 1. class. cum 0ct.: Kahn.
S. 1)islb0dus By. Gonf. duyl.: Trick.
S. Geer Gent! (luyl.: Limburg. (vide eti-im 2l. .Iulii.)
se. Gar(-emienses Mart. simyl.: Köln.
B. Petrus de I«axeInl)urgo By. Gent. duyl.: Met7..
�1�t·ans1nti0 Gern. S. B0niketli By. Mart. duyl. maj.: Pulda.
S. W1llihaldns By. Gent. eemid.: Main7«. München. (vide
cti:-Im 7. .Jnlii.)
S. Brit«-tins By. Gent! dnyl. ma·j.: Dresden. (S:-non. et dioec.
Misnens. Patr. min. yrinc.)
S. llil(1n1yhns By. Gent. (luyl.: Trier.
S. 0tt0 By. Gent! dny1.: München. (vide etiam Z. .Julii et
30. S(-yt.)
S. IJ(lnlricus Mensch. Gent. semi(l.: Freiburg.
Ss. Haber et Felix Mart. (lnyl. msJ.- KIND (D0M)-
S. llenricus 1myer. Gent. (lnyl. 1. c1. cum 0et.: Baml)erg.
(Patr. yrinc. Archidieec.) (vide eti-Im l5. .Julii.)
B. llr0Inete. Mart. (1uyl.: Glatz (Prag).
B. Gn1nhertns Al)h. dnyl.: Baml)crg.
s. Heut-long 1myer. Gent. (lny1. m-Ij.: F�reibnrg. I«�nlda.
IIil(lesheim. München. Paderl)orn. Regensbnrg. R0ttenbn1«g-.
StraBl)urg. (1uy1.: M-iin7«. 0snabriicl(. P-les-tu.
S. lIernmZor-is By. Mart. simyl.: 0snabriicl(.
se. Andreas et Beut-dictns B1«em. Mart. simyl.: Posen.
(vidc etiam 21. .Iulii.)
S. Lh-Arius Mart. duyl.: Metz.
S. Arno1(1u8 Gent. simyl.: Köln.
B. sinnen de I-iynien Gent. dnyl.: Gnesen�P()sen.
B. (Jesl-Ins Gent. duyl.: Bresl-tu. Gknesen�Posen.
S. Mergar1ta Vjrg. Mart. duy1.: speist.
Ss. Andreas et Be-ne(1letns Brem. Mart. duyl.: Gnaden·
(vide etiam 16. .Julii.)
S. Arhogsstus By. Gent. duyl. 1. (-lass. cum 0ct.: Strass-
burg. (Patr. yrinc.)
S. Geer Gent. duyl.: Trier. (vide eti-im 9. ·Julii.)
S. .Iucundinns Mart. duy1.: Posen (Dom).
l)e(1icstie Bce1esine (Jathedr. d11l)1- I· O18-Ss- Cum 0Ct3«V-T

P:1derborn.
S. l«nurent1us «. Brun(1usie Gent. duyl.: Glatz (Prag).
München.
s. 1.n)0kias up. Co-if. (1-xp1. 1. «-1. (---» o(-t.: Psderb0rv·
(Titul. Bccl. Gatl1edr. et Patr. yrinc. di0ec-)
B. Bernsrdus Mcrchi0 Bodens. Gent! duy1. 1. cl.: Freiburg.
(Patr. yrine. archiduc-it. Baden-I.) duyl. maj.: Hehenz01lO1·v-
(Patr. min. yrine.)
B. Gunekundis Virg. duyl. maj.: Gn-sen-Posen.
S. Glodesln(lls Virg. simyl.: Trick. (vide eti-im 27- JUHT�)
�l�ranI1atio se. �l�rlum Beginnt. duyl. 2. (-l-1ss«! XVII-
1)edicati0 Bccl. ()sthe(1r. duyl. 1. elass- (-Um Ost-I Psss8U-
S. (-)-10(1-sinnig vikg. dup1.- Herz. (vic1e Mem 24. Iulii«)
S. Magnet-icus By. Gent. duyl.: Trieb
S. PuntI1een Mart. seml(1.- KIND-
S. 0lm-us Be: Mart. duyl.: Nord. Mission.

(P«:k, pz-ikz(;») sjmp1» ; Baume:-g. l"«�ulda· (vic1e e-tiam 9. .Julii,) » se. si1ny1iciuI, l�s.ustlnus., Beatrix Virg. Hart. (luyl. l. ei.
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e-um 0ot.: E�ulc1a (stacIt). (Patr. prina.) (IupI. mnj.- F�ui(I-i
(Dioecese).

30. S. Cy1«iIIas Bp. Oonf. cIupI.: Trie1·.
3l. S. I3ath0 Conf. simpl.: IIIiin(-lieu.

136. AgiIo1kus erhielt seiiie Ausbildung in den Klöstern Maluiedy
und Stablo, die er dann als Abt leitete, auch noch als er Bischof
von Köln geworden war. Er suchte in den Kämpfen der fränkischen
Fürsten zu vermitteln, wurde aber von Soldaten 75Z erschlagen.
I846 unter Erzbischof Clemens August nach Köln zurückgebracht und
aiif dem Agilolfus-Altare wieder zur Verehrung ausgestellt. AS II
7l4s26. Bibl 25. XI« 7. 832s3. St. I. 76.

I37. .Ln(lress et "I30n0(Iictas. Mönche polnischer Herkunft,
zu Beginn des zweiten christlichen Jahrtausends; wanderten nach
Ungarn aus und wirkten im Kloster Zobor bei Neutra, wo Andreas
(der Zoerardus der Ungarn, auch mit dein schlesischen Einsiedler
Seohard von Ohlau identifiziert; vgl. Pafioralbl. Febr. l9I7) im
Frieden entschlief, ivährend Benediktus von Räubern erschlagen ivurde,
weshalb beide gemeinsam als Marthrer gefeiert werden. AS IV
326J38. Bis) I 75. St. Z. 864 (Z0e1«a1«(ius).

138. .4rb0g-nstus. Begründer der weltlichen Herrschaft des
Straßburger Bistun1s; aus Aquitanien zugewandert, zunächst Ein-
siedler iui Hagenauer Foi«ft, wurde er durch Dagobert II. auf den
Bischofstuhl von Argentoratuin erhoben, dem die Stadt Rufach bei
Gebweiler mit dem darüber liegenden Schloß Jsenburg geschenkt wurde,
das sogenannte Oberniundat (immunitas geistl. Besitztum) des Bistums.
s· Ende des 7. Jahrhunderts. Alls 21. Juli. AS V I68s79. Bibl
l06. I3ilpS 31. Pl« 134. IO0X18. IcI« l. 1233; 1l. 87l. St. I.
298s9.

l39. Arno1(1us. Nach der Legende Harfeiispieler am Hofe
Karls d. Gr. aus Griecheiilaud gekouiinen, der die Scheukung eines
großen Waldbezirkes im Jülichschen Lande erwirkte nnd in deui nach
ihm benannten Arnoldsweiler (Bistuni Köln) seine Ruhes�tätte fand.
As IV 447s52. Bibl Ill. St. 1. 316 (l).

140. Bstl10. Ein hl. Priester, in Müuchen verehrt. St. I. 4l7(l).
l4l. Bei-uurc1i1s (I3eutus). Patron des Großherzogtums Baden;

Sohn des Markgrafen Jakob I., ein Vater der Armen, stellte sich Kaiser
Friedrich Ill. zur Verkündigung eines Kreuzzuges gegen die Konstan-
tinopel bedrohenden Türken zur Verfügung und reiste zu Calixt Ill.
nach Rom, wo er am 15. Juli 1458 starb. AS IV l10Xl8. Bibl
I80. St. I. 462 (23).

l42. Bri(-tius. Rath den Bollandiften II 697 Bischof von
Martula in Umbrien, im Vikariat Sachs en Reliquien halber verehrt.
III 9. Juli. Bild I 2I6. Zins 61. St. 1. 512 (1).

I43. O0sIaus (Be:itus). Seeleneifriger Dominikaner, durch den hl.
Ordensstifter selber aufgenommen; Genosse (ob Bruder ?) des hl.Hyazinth,
wirkte in Prag und zuletzt in Breslau, wo ihm Bischof Lorenz
die St. Adalbertkirche übergab. s· 1242 und von Clemens IX. 17I3
beatifiziert. AS IV 182X99. Icl"« Z. 29��30. St. I. 597.

144. 0l1iIjnuus. Apostel der Franken, ein Kette (sein Name
nach Hauck aiis Icil1i-in Zellenbewohner, Mönch entstanden), der gegen
Ende des 7. Jahrhunderts zu Würzburg mit feiiien Gefährten,
dein Priester Kolouat und dem Diaton Totnan einen blutigen
Tod erlitt. Die Legende hat denselben in Verbindung gebracht mit
dem bei den deutschen Volksstämmen oft wiederkehrenden Widerwillen
gegen die Forderungen des kanonischen Eherechtes iind läßt ihn durch
die von Herzog Gosbert eiitlassene Geilana am 8. Juli 689 getötet
werden. Nach der Erhebung seiner Reliquien durch den ersten Würz-
burger Bischof Burchard beginnt seine Verehrung. NR S. Juli.

As II 599��619. Bis) II 696. BIl)s Ist· DIE set. rer. mer.
V 7l1j28. lcl« 7. 446X8. llB 10- 282X3. St. Z. 611s.««) (l).

145. 0atiog«un(Iis("l3eat11s) (Kiug:i.), Herzogin vonPolen, Tochter
des Ungarnkönigs Bela und Gemahlin des Boleslaus, mit dem sie in
Josephsehe lebte; nach dem Tode des Gemahls trat sie in das
Klarissinnenkloster zu Sandez bei Krakau, wo sie 1292 starb. AS V
(361�783. Bild II 696X7. St. Z. 62Is3.

146. cyrjIIus et IlletI10(Iii1s, der erste -s- I4. 2. 869 z1i Rom,
der zweite S. 4. 885 zu Welehrad in Mähren; durch Leo XIII., der
die Uniou mit dem Osten als einen Lieblingsgedanken pflegte und
nach dem Leichnam des ersteren bei St. Elemente vergeblich Nach-
grabungen veranlaßte, ist das Fest der Sklavenapostel in den Kalender
der Gesamtkirche gekommen. NR 7. Juli. AS Mart. II 19 sqq.
Mk) I 3l2. Ich Z. 1295�1300· IIB it. 384J9. St. I. 7l0J2 (6).

I47. (Jyt·lIIus. Bischof von Trier im 5. Jahrhundert, welcher
in der durch Kriegsunruhen verwüsteten Stadt die Heiligtüuier der
Christen wieder herstellte und neben den von ihm aus dem Schritt
erhobenen Reliquien seiner Vorgänger Eucharius und Valerins ruht.
St. 1. 7I3 (18).

MS. I)i8ib0i1us. Die Trümmer des auf dem Disibodenberg an
der Nähe errichteten Klosters (Diözese Trier) erinnern heut noch an
den Heiligen, einen irländischen Bischof, der als erster Verklluder des
Evangeliums in diesen Gegenden um 700 starb. Seine Reliquie«
wurden vom hl. Bonifatius erhoben. AS II 58lX99. Bis) I 333.
Pl« 197. 1093��ll16. St. 1. 770.

149. (1�kI0(Iesi1«Iis. Fürstlicher Abkunft, leitete das von ihr ge-
gründete Kloster in Metz nnd starb unt 30 Jahren 610. Jhr Leib
wird jetzt noch in der am bifchöflichen Palais augebauten Kirche ver-
ehrt. .As VI I98-�2·25· Mk) I 53l. Pl« 137. 2IlJ4(). Hist IV
235X8. xXIV 506X7. St. 2. 444 (1).

150. (1l0s.1-. Verließ dem Beispiele vieler gerade in jener Zeit
folgend, die Heimatsprovinz Aquitanieu und bezog eine Klause nördlich
von Boppard bei dem heutigen St. Goar (Trier), wo er arme Pilger
leiblich iind geistig erquickte und 575 starb. DIE 6. Juli. AS II
327J46. Bin I 531J2. .IZii)S 149. Pl« 121. 639s54. IS XV
362X73. scr. rein mer. IV 402X23. St. 2. 446s7.

15l. Gan-0uii0nses Itlurtyras. Die durch Piiis IX. bei der
Säkularfeier der Apostelsürsten 1867 kanonifierten l9 Marthrer, die
in den Befreiuugskänipfen der Niederlande 1572 in Gorkum ergriffen
und nach Briel überführt, nach vielen Peinen schließlich von den er-
bitterten Kalvinisten wegen ihres treuen Bekenntnisses der realen
Präsenz Christi in der Encharistie gehängt wurden, 11 waren Franzis-
kaner, 2 Prämonstratenser, je ein Dominikaner und Augiistiner, die
andern Weltgeistliche. Früher in vielen Diözesen, jetzt nur noch in
Köln 1·itu simp1ioi gefeiert. DIE 9. Juli. As II 7.54 sqq.

152. (-luu1l)ertuS (»Beatus) aiis adligem Geschlechte, durch seine
Schwester Fasirada Karl dem Großen verschwägert, gründete zu Onolz-
bach (Ansbach) ein reich dotiertes Benediktinerstift, in dem er selbst
seiii Grab fand; die Kirche ist jetzt protcstantisch- den Katholiken der
Stadt gilt er aber noch als Patron, und Benedikt XV. hat der Diözefe
Baiuberg, zu der die Stadt jetzt gehört, sein Fest ziigestanden. AS IV
61�-70. St. 2. 576s7 (3).

I53. I10nt«iaus. Bauiberg feiert das Andenken seines großen
Wohltätei«sam wirklichen Todestage 13. Juli (1024); It andere deutsche
Diözesen, bei denen Gründungen des Heiligen in einzelnen Kirchen
fortleben, haben bei der Reform noch den ritus dup1ex für sein Fest
behalten. Alt I5. Juli. AS III 682��759. Mk) I 568!9. Pl- I40.
1-�386. II(-ji IV 679X95. Ich 5. 1652j8. St. 2. 631X7 (8).

154. lIiI(IuIpbuS. Bruder des Bischofs Erhard von Regensburg,
mit ihm in St. Emlueran erzogen und zum Bischof von Trier be-
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rufen; aus Liebe zur Einsamkeit verließ er sein Bistum, grtindete ein
Kloster in den Vogesen, mit dem er ein Pilger- und Krankenhaus
vereinte und in dem er nach 36jähriger Wirksamkeit am II. Juli 707
starb. As III l9l3��226. I3il) l 587X8. IZit)s 158. Pl« 151.
587���606. 138. 203X20. US IV 87X92. XXV 262X4. St. 2. 743X4.

l55. li1·0znut-: (Beatus). Ein von Leo Xlll. beatifizierter
böhmischer Adliger, der, 1160 geboren, durch den schnellen Tod
feiner Gattin und seines Kindes erschüttert, zunächst an einem Kreuz-
zug teilzunehmen beschlossen hatte, durch Cölestin 1l. aber von diesem
Votum gelöst, zu Tepl und später zu Chotiefchau Prämonfiratenser-
tlöster stiftete und selbst das Ordenskleid nahm. Durch Räuber, die
das Klostergut bedrohten, wurde er gefangen weggeführt und starb am
14. Juli 1217 im Kerker; in Tepl in der prächtigen Stiftskirche ruht
sein Leib. As 1li 760J76. Iiit) I 594X5. St. 2. 773x4.

15l3. Laitrenti11S a Iiruu(lusi0. General des Kapuzinerordens,
den er in Deutschland einführte und verbreitete, besonders zu München
und Prag. Vor allem hat ihn berühmt gemacht seine Teilnahme an
den Kämpfen gegen die Türken (siegreiche Schlacht bei Stuhlweißen-
burg l60l); sprachenkundiger Prediger und theologischer Schriftsteller;
1�· zu Lissabon 22. Juli l6l9. NR 22. Juli. XI- 7. 1524X7. st. Z.
7llX5 (28).

l57. I«it)o1-ins. Vierter Bischof von Le Maus, is 397; seine
R(-liquieu wurden unter Bischof Badurad nach Paderborn gebracht,
um dem noch rohen Sachsenvolke einen wuudertätigen Patron zu ver-
schaffen; der kultur-gefchichtli(h interessante Translatiousbericht. 1tlG IV
149X57. Mit 23. Juli. As V 394���457. litt) Il 729J30. I3il)s
197. I(l- 7. 1961X6. St. Z. 820X1 (1).

158. Liva1«ius. Marthrer in Lhon, zu Ende des 6. Jahrhunderts
von den Hunnen enthauptet; in der Vinzenzkirche zu Mel; beigesetzt.
st. Z. 850.

159. ltIag-um-long. Durch seine Mildtätigkeit berühmter Bischof
von Trier. Venantius Fortunatus rühmt von ihm: Te punc-un
esuriens, te-(:tum l10spes, uudus amictun1, te fessus 1«equiem,
spem peregrinus 11:li)et. 1tIR 25. Juli. As VI I68X92· I3it) ll
765. lZit)s 2()4. Pl- l54. l243X4. litt? VllI208X9. St. 4.43J4.

160. ltlakgnritu. Zu den 14 Nothelfern gehörig, zunächst in
Griechenland, seit dem 9. Jahrhundert auch im Abendlande hoch ver-
ehrt; wenig zuverlässige Nachrichten über sie vorhanden. ltlR 20. Juli.
As V 24-45. litt) il 787J9. IZit)s 2l0Xl. III« 8. 691X2. St. 4.
l29X36 (6).

16i. Nut)0r et Felix. Marthrerbriider zu Mailand unter
Diokletian, vom hl. Ambrosius gefeiert; im 12. Jahrhundert durch den
Kölner Erzbischof Reiuald von Dassel von Friedrich Barbarofsa erbeten,
der Mailand eingenommen hatte, mit den l«tberresten der hl. drei
Könige in den Kölner Dom übertragen, wo sie in prachtvoller Kapelle
ruhen. DER l2. Juli. As Ill 267Xsl. list) il s79. Bit)s 233.
se. 4. .-09 (9).

162. Nu1u()riun«a.-z. Bischof zu Trier im 6. Jahrhundert im
Dorfe Euren bei Trier beigesetzt. 1t1.It 5. Juli. As il 23l. St. 4.
594X5.

l63. 0luvus. Der zweite christliche König von Norweg(-n (10l5J30)
in Rouen getauft, organisierte das kirchliche Leben und fiel in der
Schlacht von Stikleftad gegen sinnt von Dänemark; seine Nuhestätte,
ein vielbesuchter Wallfahrt-8ort des Mittelalters im großartigen Dom
zu Drontheitn. VIII 29. Juli. As Vl1 98-�13l. Bin It 9I4j5.
Iiit)s 240. Ich l0. 2059. Iil«I 14. 2l4X5. St. 4. 615J6 (1).

I64. 0tt0. Der große Bischof von Van1berg und Apostel der
Pouuuern auf dreimaliger Missiousreise. T 30. Juni l139, in feiner
Lieblingsstiftuug auf dem Michaelsberge begraben. 1tlIk 2. Juli.
As i 30«.i�4l(). Bis) il 9:33X6. l3it)s :Z-il. Pl« i73. i3t3lX4.

litt; Xll 72l��919. XV Il5lX66. XX 697�77i. Ich 9. lI75X83.
Hi) 14. 531X3. St. 4. 637X5l (2).

165. l�antaI00u. Leibarzt eines römischen Kaisers, soll zu
Nilomedien den Martyrertod erlitten haben; hoch verehrt bei den
Griechen als Panteioemon, bei den Abendländern in der Zahl der
Nothelser; Erzbischof Gern von Köln erhielt die Reliquien zum Ge-
schenk 975, als er am griechischen Hofe verweilte, um der Prinzessin
Theophano das Geleit zu ihrer Vermählung mit Otto il. zu geben.
VIII 27. Juli. As VI 397�426. litt) il 929X32. Bii)s 243.
XI« 9. 1334X5. llID 14. 217. St. 4. 669X70 (1).

166. Petrus ils I«uxomt)urg0 (Be-Itus). Adliger Herlunft,
in Paris erzogen, schon mit 15 Jahren als Bischof von Mel; berufen,
wo er nur drei Jahre weilte, mit einem Weihbischof eifrig die Diözese
vis·ttiereud; mit IS Jahren starb er am 2. Juli 1387 bei Avignon, wohin
er zur Empfangnahme des Purpurs berufen worden war. As!
486�628. IZil) il 977. XI« 9. 1924. St. 4. 837J8 (160).

l67. I�r0o01)ius. Abt des Benediktinerklosters Sazova, f l053;
in Prag beigesetzt und verehrt. As II l3t3X48. Bin il l0I2. St. 4.
990J1 (3).

l68. Simon do I«ik)niou(Beati1s). Jn Lipnik geboren, studierte
er in Krakau, trat dort in den Franziskanerorden und erlag der Pest
Ist-82 bei Pflege der Kranken. As IV 5l0X76. litt) Il 1123. St. 5.
320 (l0).

l69.�.l�t«tu1-il-it-i0 s8. �l�rium Regina. Überführung von Mailand
nach Köln durch Reinald von Dassel nach Einnahme der Stadt durch
Barbarossa Il64; I793 wurden sie für einige Jahre nach Arnsberg
geflüchtet. Jhre Namen find seit Beda die heut noch üblichen, die
Bollandisten behandeln sie einzeln am 1., 6. und 11. Januar.

170. lJc1a11·la11s (4. Juli). Der große Bischos der Angsburger
Kirche und ihr tatlräftiger Verteidiger in der Hunnenschlacht auf dem
Lechfelde; in seiner 50jährigen bischöflichen Tätigkeit mit der Geschichte
des deutschen Reiches unzertrennlich verknüpft; s· 4. Juli 973. ItlII
4. Juli. As il 73-�I85. Bit) il 121.0sl. lZit)s 299. Pl« l35.
999��1080. 142. 1l83 �- 1204. ItlG lV 377�425. III« l2. 192�219.
Its 20. 211X3. St. 5. 581X97 (1).

l7l. ll(lnIri0us (ll. Juli). Stammt aus Regensburg, einige
Zeit Propst der Domkirche zu Freistng; in Eleuth zum Priester geweiht,
gründete er ein Kloster, später Ulrichszell genannt, im Schwarzwalde
(Bistum Freiburg); als Minder starb er um l000 im Kloster
Hirschau. As Ill l42X6l. litt-I XII 249X67. St. 5. 597 (2).

172. Wiliit)si(1uS. Ein Sohn des Edlen Richard aus England,
durch seine Mutter Neffe des hl. Vonifatius, zog mit feinem Vater
und den Gefchwistern Wunivald und Walburga nach dem hl. Lande,
wo er eine Zeitlang als vermeintlicher Kuudschafter von den Türken
gefangen gehalten ward. Auf Geheiß Gregorg til. eilte er nach Thüringen
seinem Oheim zu Hilfe und begründete das Bistum Eichftätt, das
er 36 Jahre leitete. -s« 78l. BUT 8. Juli. As It 485���519. I3il) Il
I288-9. 1(1« i2. 1(;c;7x9. in; 21. 338-40. St. 5. 801J5.

sl1ersonal-Uachriki)ten.
Olustellnngen und Besörderunaen.

Versehungen und Anstelluugen: Neupriester Waldemar Odelga
in Ratibor als Hilsspriester am St. Marienstist in Vreslau; Kaplan
Joseph Klein bei St. Joseph in Berlin als Pfarrverweser in
Bergen a. R.; Pfarrer Dr. Walde1uar Otte in Greifsenberg als
Benefiziat der Kurfürs"tlicheu Kapelle in Breslau; Pfarrer Paul
Kindler in Schmellwitz als solcher in Kostenblut; Kaplan Lco Brifch
in Jendrhssek als Administrator in spirituaiit)us daselbst; Kaplan
Franz Haase in Tarnowitz als Lokalist in Bobrownil-; Kaplan




